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Bibliografie

Titel Schutzmaßnahmen bei Erdarbeiten in der Nähe erdverlegter Kabel und Rohrleitungen (DGUV
Information 203-017)

Amtliche Abkürzung DGUV Information 203-017

Normtyp Satzung

Normgeber Bund

Gliederungs-Nr. Keine FN

Abschnitt 6.3 - 6.3 Unvermutetes Antreffen von Leitungen

Bei unvermutetem Antreffen von Leitungen sind die Arbeiten sofort einzustellen. Die Stelle ist zu sichern und zu kennzeichnen
(Gefahrenbereich absperren, Zugang verhindern).

Die infrage kommenden Leitungsbetreiber und der Auftraggeber sind zu verständigen und mit ihnen das weitere Vorgehen
abzustimmen.
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